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Stadt Rheine
Die Bürgermeisterin
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Ausbau der Straße Willers Kamp;
Bürgerbeteiligung

Sehr geehrte Damen und Heren!

Wir sind Eigentümer des Grundstückes Gemarkung Rheine Stadt, Flur 183 Flurstück
288 - Willers Kamp 16a.

Der Ausbau als verkehrsberuhigter Bereich wird begrüßt und angeregt, den Willers
Kamp insgesamt als,,Spielstraße" auszuweisen.

Zum geplanten Ausbau haben wir folgende Anregungen und Bedenken:

1. Insgesamt sind laut Ausbauplan 18 Grünbeete mit Bäumen vorgesehen. Dies
wird als übertrieben angesehen, zumal in den Hausgärten ebenfalls noch Bäume
gepflanzt sind. Insbesondere betrifft dies den Bereich des in einer Breite von 16 m
geplanten Platzes. Hier dürfte eine Baumreihe in der Mitte zwischen den
Parkplätzen ausreichend sein.

2. An den Mündungen der Radwege von der Friedenstraße sowie von der geplanten
Grünanlage auf den Willers Kamp sollten Beete vorgesehen werden, die von
Radfahrern zu umfahren sind, bevor diese auf die Straße treffen. So können
mögliche Metallabsperrungen entfallen.

3. Der Parkplatz und das Grünbeet mit Baum vor den Häusern Willers Kamp 16a
und 16b werden ausdnlcklich begrüßt.

4. Vor dem Haus Flurstück 295 ist ein beidseitig von Bäumen eingefasster Parkplatz
von 5,00 m Länge geplant. Dies scheint zu klein zu sein, zumal bei allen anderen
beidseitig mit Bäumen eingefassten Parkplätzen eine Länge von 6,00 m
vorgesehen ist.

5. Zwischen dem geplanten Spielplatz und der Franz-Tacke-Straße ist ein Fuß- und
Radweg mit wasserdurchlässiger Pflasterung geplant.
Hierzu bitten wir um Auskunft, inwieweit dies den Ausbau des Willers Kamp
betrifft und dieser Fuß- und Radweg den Ausbaukosten des Willers Kamp
zuzurechnen ist.

Insgesamt wird der Ausbau als zu üppig und zu teuer angesehen, so dass die'
Ausführung in einer abgespeckteren und kostengünstigeren Weise angeregt wird.

Mit freundlichem Gruß
---th

.  l ] |Jztwv,Jansen / l
il

\l

ANLAGE 1


